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fithrung. Denn einleitend zur 1558er Rechnung steht: ,Dif§
ist eim Vogt Weidmans Rechnung, jnnemen vnnd vBgeben,
von des Spittals vnnd des Vnndersiechenhuses wégen vff
das 1558 Jare.“ Vorgemerkt ist u. a.: ,Me vBgen dem Hans
Albegger vmb ancken jn den Spittal. vnnd jm das siechen-
hus 3 # minder 15 angster. Und der SchluB lautet:
Soumma Summarum der VBgaben des Spittals vnnd des
Vnndersiechenhauses 348 # 10 4 4 A.© Spiter ging die
Buchfithrung zeitweilig getrennt vor sich, die Rechnungs-
ablage erfolgte jedoch gleichzeitig mit derjenigen iiber den
Spital.?

Stiftungen fiir das Siechenhaus sind zwei bekannt. Auf
Sontag nach Unserer Frauen Tag im August hatte Heini
Rdlin fiir setn, seiner Freundschaft, Kinder und Geschwister
Seelenheil eine Jahrzeit mit 10 4 Gelds gestiftet. Davon ent-
fielen 54 an den Pfarrer und 5 4 an die , Vntersiechen am
Siechenhus. Auf den ndmlichen Tag errichtete Margret
Kdlin mit ebenfalls 10 4 eine ]Jahrzeit. Je die Hdlfte ging
an den Pfarrer und ,an das Siechenhus.” *

Fiir dessen Unterhalt und Betrieb, kam, soweit die ge-
ringen Stiftungen, die Verpfriindungen der Pfleglinge und der
Ertrag der Opferbiichse nicht reichte, das Land auf, das auch
gemdB dem am 10. Mai 1600 errichteten Bestallungsbriefe
eines Spitalers das Siechenhaus mit jdhrlich sechs Klafter
Scheiter zu beliefern hatte.

Aus den Jahren 1660 bis 1731 (lete Einweisung) sind
die Namen von fiinfzehn Personen des einen oder andern Ge-
schlechtes bekannt, die als mit dem Aussae behaftet er-
kldrt im Siechenhause Aufnahme gefunden.?

3. Der Gdstlingsberg.

Von der im Stiftungsbriefe enthaltenen Bestimmung des
Spitals als Pilgerhospiz riickte man allmdlig in der Richtung

1 A. 12 Q 10. St. A. Eins.
2 A. EE 1. St A. Eins.

3 Ochsner: Siechenhaus in Einsiedeln, 11, 19/21.
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ab, daB in dasselbe auch diirftige Waldleute Aufnahme fan-
den. Der Unterbringung solcher Personen diente noch eine
andere Anstalt, mit der Auswirkung, daB dadurch fiir das
Spital Entlastung eintrat. Tréger dieser Einrichtung waren
die sog. Hospites, Hospitalares, spdter Gdstlinge und noch
‘spéter Sigriste geheiBen.

Urkundlich treten sie 1331 auf. Ab diesem )ahre bis
1335 sind fiir sie verschiedene Zuwendungen an Weizen,
Hiilsenfriichten, Hafer, Getreide und Geld vorgemerkt.'

Zwischen Abt (1418—1438) Burkhard von WeiBenburg
und den Waldleuten entstand eine Reihe von Anstéinden.
Geschlichtet wurden sie erstmals durch Schiedsspruch vom
3. September 1419. Dieser betraf auch die Gdstlinge.

Nach dem genannten Spruchbriefe soll ein Abt ,hinnen-
hin haben in dem GasthauB zu den Einsidlen zwdlff Gastling,
ob er die gehaben mag.“ Zu entnehmen sind sie in erster
Linie den innern, d.h. den in der Waldstatt wohnenden Gottes-
hausleuten, in zweiter Linie den &uBern, d. h. den jenseits des
Egels wohnenden Gotteshausleuten, in dritter Linie nach Be-
lieben des Abtes. Dieser hat auch einem Gdstlinge die Woche
zehn Brote zu geben, deren dreiBig aus einem Viertel ge-
backen werden, zu Beginn der Fastenzeit je einen halben
Miitt Bohnen und Gersten und wenn man zur Sommerszeit
Mette singt am Abend einen ,St6ff“ (Becher) Wein, ihnen
insgesamt ,,an jhren Baw jahrlich zu Mayen vier Miith Kernen
vnd zu dem Hewet auch sechs Miith Kernen , vnd soll ein
Herr jhnen diB Korn geben, sie bawen jhre Glter selber,
oder sie verleihen sie.“

Weiter wird erkennt, daB ein Abt und die Waldleute
je einen Pfleger iiber die Giiter der Gdstlinge zu bestellen
haben, aus welchen Giitern das Gasthaus gebessert werde.
.Vnd sollen auch die Pfleger den Géstlingen von jhren Gu-
teren vnd jhrem Vich, das der Gdastlingen ist, geben Mulchen,

! P. Odilo Ringholz: Das Urbar und Rechenbuch der Abtei Ein-
siedeln aus dem XIV. Jahrhundert, 49, 58, 59, 61, 67, Geschichtsfreund 47,
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Ancken, Ziger,! KeB, Milch, Lédder vnd Fleisch, als das von
alter her kommen ist. Dieselben Pfleger sollen auch alle
Jahr einem Herrn zu den Einsidlen, vnd den Waldleuthen
daselbs von der Gdstlingen Giilten, vnd Giiteren, so sie dann
haben, Rechnung geben.”

Ueber Gasthaus und Gdstlinge war eln Abt Vogt und
Herr ,mit Erben, vnd mit anderen Sachen.”

Erlduterung und Weiterung hinsichtlich Aufnahme von
Gastlingen schuf das von Abt Burkhard von WeiBenburg
nach dem am 13. Februar 1427 erfolgten gerichtlichen Ent-
scheide iiber die Rechtsverhdltnisse der Stiftsgiiter und Gottes-
hausleute im Gebiete von Zug neu erstellten Urbar hinsicht-
lich Einkiinfte in Menzingen, Cham, Aegeri und an andern
auBerhalb der Waldstatt gelegenen Orten. In diesem Urbar
steht: ,Und ob einer (Gotteshausmann) zu Armut kdme, so
soll man ihn in das Gasthaus nehmen, alldieweil nicht 12
darin sind.”?®

Die ndchste Kunde bringt das Jahr 1438. Die durch ihren
Vogt, den jungen Hans Ochsner, vertretenen Gdstlinge traten
gegen den Stiftsammann Hans Stapfer in Pfdffikon klagend
auf, vorbringend, er hinterhalte ihnen die jdhrliche Leistung
von zwei halben Vierteln Anken und zwei Zigern ab dem

! Der Ziger (seracium) tritt hdufig neben dem Kdase (caseus) im
dltesten um 1217 abgefaBten Urbare des Stiftes Einsiedeln iiber die Na-
turalzinsen im Lande Schwyz auf. {Geschichtsfreund 10, 110f. und 45.9).
Der Unterschied zwischen beiden lag nicht in der Entbutterung, sondern
in der Art der Herstellung. (Vergl. Martin Ochsner: Schwyz und der
Verkehr iiber den St. Gotthard 57, Histor. Mitteilungen Schwyz 36).

2 Doc. Arch. Eins. Litt. L Nr. 10. — Den Rechtstitel fiir Beerbung
mochte man aus dem Hofrodel der der Abtei Einsiedeln zustehenden
sechs Dinghtfe Einsiedeln, Pféffikon, Neuheim, Erlenbach, Stdifa und
Kaltbrunn herleiten, welcher Hofrodel in seiner dltesten im 14. Jahr-
hundert niedergeschriebenen Form die Stelle trigt : , Ovch soll man wissen,
das ein her von Einsidlen vogt vnd her ist uber geistlich lut, vnd si
erben scl.” (Jacob Grimm: Weisthiimer, I 151. Géottingen 1840. Dazu
vergl. M. Kothing : Die Rechtsquellen der Bezirke des Kantons Schwyz,
11. Basel 1853).

3 Ringholz : Snflsgeschlchte, I 362.
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Gute Schwantenau. Vor dem Gerichte zu Wollerau stellte
jedoch Stapfer am 2. Dezember gl. ]. durch Zeugenbeweis
fest, daB unter Abt (1387—1402) Ludwig von Thierstein diese
Naturalien von der Schwantenau gegen vier Stiick Gelds auf
einer Schweig am Egel abgeldst seien.?

Als hinsichtlich Aufnahme von Waldleuten neue Zwistig-
keiten entstanden, umschrieb ein Schiedsspruch vom 15. Juli
1451 denjenigen von 1419 dahin, daB, wenn die Waldleute
einen Gdstling anzunehmen dem Abte zumuten, dieser aber
findet jener sei nicht wiirdig, solle man ihn mit einer solchen
Person unbekiimmert lassen. Geben sich die Waldleute mit
dem Entscheide des Abtes nicht zufrieden, mégen sie vor
die Herren von Ziirich und Schwyz kehren. Konnen deren
Boten sich nicht einigen, spricht endgiiltig der Rat von
Schwyz.?

BefaBte sich dieser Spruch mit Einweisung von innern,
d. h. in der Waldstatt wohnenden Gotteshausleuten als Gést-
linge, so liegen in zwei Fillen Verlautbarungen iiber Auf-
nahme von duBern Gotteshausleuten in das Gasthaus vor.

Auf dem Tage zu Einsiedeln vom 24. Februar 1464 ver-
kaufte das Stift alle seine Leute, Besifungen und Rechte zu
Hinderburg, Neuheim, am Zugerberg und in Ageri, mit Aus-
nahme des Kirchensages am legtern Orte. Dem widersefite
sich Schwyz gegeniiber Zug. Ein Schiedsspruch vom 14. Mdrz
1468, fiir dessen Verhandlung das Stift nicht in das Recht
gerufen wurde, erkldrte den Verkauf ungiiltig. Der Urteils-
begriindung ist zu entnehmen: Viele Gotteshausleute (im
Gebiete von Zug) seien stets gegen den Verkauf gewesen.
Sie wollten sich vom Gotteshause nicht verkaufen lassen,
da sie sonst um ihre Gerechtigkeit (Rechte] kommen. Wenn
ndmlich ein Gotteshausmann ,verdirbt® und an zeitlichen
Giitern arm wird, so daB er nichts mehr hat, so miisse man
ihn in das Gotteshaus (d. h. in das Gasthaus zu Einsiedeln}

! Urkunde Bez. A. E.
2 Doc. Arch. Eins. Litt. L Nr. 11.
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nehmen und ihm da Essen, Trinken und leibliche Nahrung
geben bis zu seinem Tode.

Und in dem am 30. Mai 1491 in Beisein von Abgeord-
neten des Stiftes erneuerten Hofrechte des Einsiedler Ding-
hofes Stdfa findet sich die Stelle: ,Item wenn ein erborner
Gotteshausmann in dem Hofe Stdfa zu Armut kommt, soll
ein Herr von Einsiedeln pflichtig sein, denselben in das
Gasthaus zu Einsiedeln (zu) nehmen, ob acht darin unter
zwolf Personen sind, nach Laut und Sag’ der Briefe und der
Geschriften, so deshalb zwischen dem Gotteshaus auch den
Waldleuten zu Einsiedeln und andern Hofen besiegelt und
aufgerichtet sind und hinter dem Gotteshaus und den Wald-
leuten zu Einsiedeln liegen.“ !

Unter Abt (1544—1569) Joachim Eichhorn entbrannte
der diesmal die innern Gotteshausleute beschlagende Streit
von neuem. Einem fiir den Rechtstag zu Schwyz vom 8. Mdrz
1560 aufgesefiten Vortrag des Stiftes und der Waldleute ist
zu entnehmen, daB diese sich beklagten, der Abt spreche
nicht allein Gdstlinge und Gasthaus an, sondern auch den
Gdstlingsberg mit allem Nufgen samt Renten und Giiten.
Auch meinten die Waldleute, daB sie mit und neben dem
Gotteshaus die Gastlinge aufnehmen mdgen und zwar arme,
presthafte Leute, so zum Léuten und andern Dingen unver-
moglich. Denen miisse ein Gotteshaus zu Maien vier Miitt
und im Heuet sechs Miitt Kernen verabfolgen, samt Bohnen,
Gersten und Brot. Der Géstlingsberg gebe ihnen Fleisch,
Mulchen, Anken, Leder und Holz. Den Ulbernugen habe man
armen Wochnerinnen, Witwen, Waisen und armen beschd-
digten Leuten ausgeteilt. Der Abt wird als Vogt und Herr
itber Gasthaus und Gdstlinge anerkannt, doch soll er die
den legtern zugehorende, auBerhalb dem Gasthaus befind-
liche Verlassenschaft nicht erben.

Laut einer beigegebenen Information gestattete jedoch
Abt Joachim den Waldleuten nicht mehr, als neben dem

! Ringholz : Stiftsgeschichte, 1 427 f, 538/39.
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Gotteshause iiber den Gdstlingsberg einen Vogt und Pfleger
ZU sefjen.

Dem Rechtstage zu Schwyz vom 8. Mérz 1560 lag das
Projekt zu einem Vergleiche vor. Darnach kann ein Abt
zwei, drei, vier oder mehr Gdstlinge, iiber die er Herr und
Vogt und zu denen er erbberechtigt ist, annehmen, sie im
Gasthause halten und erhalten und ihnen den Orden (Si-
gristenrock] anlegen, ohne Einsprache der Waldleute. Die Hdlfte
des Ertréignisses ab dem ,Berge®” geht an das Gotteshaus zum
Unterhalt der Gdstlinge im Kloster. Von den zehn Miitt Kernen,
so dieses den Géstlingen alljdhrlich zu geben hat, soll die Hailfte,
sowie auch die Hdlfte des Holzes dem Gotteshause ver-
bleiben. An den Bau des Gdstlingshauses im Kloster soll
der Abt vom Gdstlingsberg hundert Pfund Gelds und zwanzig
Kronen erhalten. Beide Teile {iberweisen das duBere Gast-
haus an alte, presthafte Gotteshausleute, denen die zweite
Hidilfte des Ertrages aus Kernen, Holz und Zinsen zufdllt. Uber-
schiisse aus den legtern fallen armen Gotteshausleuten oder
andern Personen zu. Dieser Vergleich bleibt 15 Jahre in Kraft.

Da der Vergleichs-Entwurf von Abt Joachim die Ge-
nehmigung nicht erhielt, diirfte bei Abgang anderweitiger
Nachrichten die Angelegenheit dermalen keine Erledigung
gefunden haben.?

Dagegen machten die Waldleute von dem ihnen laut
Spruchbrief vom 15. Juli 1451 erteilten Einspracherecht hin-
sichtlich Aufnahme in das Gasthaus gelegentlich Gebrauch.
So erkannte der Rat am 6. Dezember 1587, ,das man ein
mal kain gdastling nemen welle bi uf wyteren beschaid,
dann Ine der Bodeman nit gefellig, so meinen sy der Bruner
seye auch noch nit niiglich, doch welle man wdder den
Bruner noch Bodeman.“ Und Sonntag nach St.Verena 1594
beschloB derselbe, daB die Wadldleute einem nicht nament-
lich angefiihrien Géstlinge nichts ab dem Berge geben wollen.”

' Doc. Arch. Eins. Litt. L Nr. 15. *
? R. P. Eins. 1586—1600. Bez. A. Eins.
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Abt (1600—1619) Augustin Hofmann,sowie sein Nachfolger
an der Prdlatur (1629—1670) Plazidus Reimann erlieBen eine
ins einzelne gehende ,Ordnung der Géstlingen oder MeB-
meren.“ Jeder von ihnen erhielt nebst freier Wohnung: vom
Gotteshause jdhrlich vier Miitt Mehl und ein Miitt FaBmis,!
an den vier hohen Festen, an Fronleichnam, Allerseelen, bei
Primizen und am Tage der Beisegung eines Kapitularen den
Imbis; vom Gdastlingsberg jéhrlich 100 # Anken, fiir Fleisch
vier Kronen, zwei Sommerkdse, drei halbe Ziger, sieben
Becher Nidel, zwei Stiicke Holz. ,An Kleideren, so sie denen
notwendig, soll zu meinem gnddigen Herrn deB GottshauB
gefallen stehn, wie man sie fiirsehe.” '

Von den als Sigristen ihnen insbesondere iiberbun-
denen Pflichten abgesehen, enthdlt genannte Ordnung {iber
ihr weiteres Verhalten Bestimmungen. ,Zum Achten, jhr Be-
hausung, Stuben, Cammeren, Kuchin, Keller etc. sollen sie
unwistlich, in guten Ehren halten, nit vil im Dorff vnd anderst-
wo vmbschweiffen, sondern sich bey HauB3 finden lassen, ohn
Erlauben von dem Gott- vnd Kirchen-Dienst nit auBbleiben,
sondern in dergleichen Fdhlen mit Bewiligung eines Herrn
Decani ein andern an die Stat stellen, niemandt bevorab
junge leichtfertige Weibs vnd Manns Persohnen in daB HauB3
nit einlassen, von deme alle Leichtfertigkeit soll auBige-
schlossen seyn, vnd darumb selbiges weder zu einem Spill
oder TrinckhauB8 soll gemacht werden.“ Wie es denn ihnen
zum hochsten verboten war, ,néchtlicher Weilen sich in dem
GasthauB nicht finden lassen oder drauBlen iibernacht seyn.“
Nicht nur ist ein Abt Vogt und Herr iiber Gasthaus und
Gdstlinge mit Erben und mit andern Sachen, sondern, weil
die Jurisdiktion tliber die Stiftsinsassen ihm zusteht, hat er

! FaBmis bedeutet fiir menschliche Nahrung bestimmte Hiilsen-
friichte. — GemdB dem Reverse eines Weibels zu Einsiedeln vom 12.
Herbstmonat 1615 bestand ein Teil von dessen Belshnung in einem hal-
ben Mitt FaBmis, das sich aus je einem Viertel Bohnen und Gerste zu-
sammensete. (Doc. Arch. Eins. Litt. K. Nr. 112).

Mitteilungen 1930 A
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auch ,die Sigristen vmb alle jhre Fédhler, wie groB auch die-
selbigen seynd, allein vnd sonst niemandt anderst zustraffen.“?

Stiftsammann Rudolf Miiller, der Montag vor St. Nikolaus
1375 an den Altar und die Pfrund St Johannes im Kreuz-
gange zu Einsiedeln eine halbe Juchart Reben in Herliberg
vermachte,’® stiftete nebst anderm auch 3 # Gelds jdhrlichen
Zinses ,,an Gasthus, ob das nottiirftig zebuwen, wo aber das
nit, sol manns vnnder die Geistlig (Gdstlinge] gemeinlich thei-
ten.“ ® Das Gebdude bestand demnach zur Zeit dieser Stiftung.

Erwdhnt wird es zu wiederholten Malen im Spruchbriefe
vom 3. September 1419.*

Die dltesten Mitteilungen weisen dessen Standort auf
den Briiel. Ein Blatt der Wickiana bringt Einsiedeln im Jahre
1577, d. h. vor der groBen Feuersbrunst vom 24. April dieses
Jahres, der, mit Ausnahme der Muttergottes-Kapelle das ganze
Kloster und der weitaus groBere Teil des Dorfes zum Opfer
fielen, zur Darstellung. AuBerhalb des Briiel-Etters, unten im
Dorfe, erhebt sich das bis zum steilen Dache sechs Stock-
werke zéihlende Gasthaus. (,,Das Gast-hus*). Die Bezeichnung
ist unrichtig. Es handelt sich um das hier sonst nirgends
genannte Spital.’

' Doc. Arch. Eins. Litt. K Nr. 11. — Zum Teil eingeschrdnkt durch
Ziff. 5 des zwischen dem Stifte Einsiedeln und dem Lande Schwyz am
21. Juni 1645 abgeschlossenen Vertrages, lautend: ,Was innert des Gottes-
hauses Mauern verfehlt wird, dessen Bestrafung gehért ausschlieBlich an
den Abt; desgleichen auch die Gerichtsbarkeit {iber dessen Beamte und
Gesinde innerhalb und auBerhalb, ausgenommen Malefizsachen, zu denen
Schwyz zu berufen ist und mit und neben dem Abte urteilt.“ (Joh. B. Kdlin:
Die Schirm- und Kastvogtei itber das Gotteshaus Einsiedeln, 93, Histor.
Mitteilungen Schwyz 2). '

® Doc, Arch. Eins. Litt. F Nr. 8.

* A. EE. 1. St. A. Eins.

* Vergl. S. 45.

> Johann Jakob Wick, geboren 1522, gestorben 1588 als zweiter
Prédikant am GroBmiinster von Ziirich, hinterlieB eine jetst in der Zentral-
bibliothek Ziirich befindliche, die Jahre 1560—1587 umfassende Sammlung
von 23 Quart- und Foliobédnden, enthaltend Flugbldtter, Zeitungsnachrichten,
Abbildungen. Der obbesprochene Holzschnitt befindet sich im 15. Bande,
der das Jahr 1577 in sich begreift. (Vergl. auch Ricarda Huch: Die
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Ein Kupferstich von H. Stacker, ,gottBhus Einsidlen 1593*,
weist, durchschreitet man ab der zur Kirche nordwdrts recht-
winklig laufenden ,Kremer gasen“ (Krimergasse) das Briiel-
Tor, nahe diesem auf dem Briiel, ein Gebdude auf, mit der
Legende ,Der mesmer hus.“

Gelegentlich vernimmt man, daB darin, ,im Gasthus uff
dem Briiél“, am 5. Mdrz 1620 Tddigungs-Leute, d. h. zur auer-
gerichtlichen Beilegung eines Streites berufene Personen, bei-
sammensaBen, vor denen zwei Stiftskapitularen sich beklag-
ten, Hans Gyr habe am Dreikénigen Tage beim ,Béren®
gegen sie ,ein unbesinte Red uBgossen.“ Obwohl nicht gich-
tig (gestdndig), vorgebend, er sei betrunken gewesen, durch
Zeugen jedoch der Aussage {iberfiihrt, erh:elt der Beklagte
zur BuBe 10 Kronen.!

Vom Stifte 1676 verkauft,? stand das Gebdude noch am
22. November 1708.°

Dazu gehorte ein Garten. Laut Fertigung vom 1. April
1643 seite Benedikt von Wangen auf seinem Haus und
Garten dem Michael Eberle 16 # Gelds. Der Garten stieB
u.a. an des Gotteshauses Ringmauern und an der Sigristen
Garten.*

Allein lange Zeit vor dem Verkaufe des Gasthauses aut
dem Briiel befand sich innerhalb des Klosters Etter ein dem
ndmlichen Zwecke dienendes Gebédude. Es geht dies aus dem
angefithrten , Proiect eines Verglichs* vom 8. Mdrz 1560 her-
vor, der das ,duBer GasthauB“ erwédhnt und die Hdlfte der
Zinsen ab dem Gdstlingsberge zur Erhaltung der Géstlinge
im Kloster mit Speise, Trank und Kleidern verabfolgen will.
Auch heiB}t es da: ,5. An den Baw der Gdstlingen in dem

Wick’sche Sammlung von Flugbléttern und Zeitungsnachrichten in der
Stadtbibliothek Ziirich, Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Ziirich 1895).
' G. P. Eins. 1614—1632. St. A. Eins.
* Ringholz: Urbar und Rechenbuch aus dem XIV. Jahrhundert, 8.
*J. u. S. P. Eins. 1697—1714, Bez. A. Eins.
* Giilten-Protokoll Einsiedeln 1619—1648. Bez. A. Eins.
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GottshauB sollen von dem Berg einem Herrn 100 # vnd 20
Sonnen Kronen geben werden.“!

Die beabsichtigte Baute gelangte, da das ,,Proiect eines
Verglichs“ keine Gestalt annahm, wohl nicht zur Ausfithrung.
Dagegen wurde bei Ablequng der Rechnung des Gistlings-
berges von Dienstag nach St. Ulrich 1575 mit Thomas Birchler,
dem Lehenmann dieses Gutes, ein Vertrag abgeschlossen,
»alle die stein, Sand und hol§ so man zum niiwen hus brucht
In sinen Costen uff die waldtstatt zefiieren, und git man Im
daruon II¢ # und ein Erliche Kleidung, und die zalung uff
drii ]Jar, jedes Jar I¢ @.“? In Frage stand das Gasthaus.

Als Gdstling verzeichnet das Jahr 1332 einen Albert,
genannt Richine.? Von weitern Namen erhdlt man in dlterer
Zeit nur vereinzelt Kenntnis.

In dem 1677 erneuerten Einschreibe-Buch der St.Meinrads-
Bruderschaft findet sich (S. 31) der Eintrag: ,Hans Kiiri der
Sigerist, und Anna Wyckhin.“ Die Aufnahme geschah vor
1556.* Eine weitere Eintragung, welcher diejenige des Meisters
Antonius von der Kirchen folgt, der Sonntag nach St. Marga-
rethen-Tag 1558 zum Schulmeister angenommen wurde,’ geht
(S. 123) auf Hans Albegger, des wiirdigen Gotteshauses Géist-
ling.® Auf Sonntag nach St.)orgen-Tag stiftete der Gdstling
Jorg Schédler mit 15 # Gelds auf Uli Wisers Haus im Esch-
bach eine ewige Jahrzeit.” Am 7. Oktober 1600 lassen sich
in die Rosenkranz-Bruderschaft einschreiben: ,Sebastianus.
Steinauer edituus (aedituus) Eins* und ,Johannes zur Pforten

! Vergl. S. 48.
2 G. P. Eins. 1573—1578. St. A. Eins.
3 Ringholz: Urbar und Rechenbuch aus dem XIV. Jahrhundert, 80.

* Einschreibe-Buch der St. Meinrads-Bruderschaft, erneuert 1677
(E. B. St. Meinrads-Bruderschaft). St. A. Eins.

® Martin Ochsner: Die Volks- und Lateinschule in der Waldstatt
Einsiedeln bis zur Helvetik, 48, Histor. Mitteilungen Schwyz 10.

8 E. B. St. Meinrads-Bruderschatt. St. A. Eins.
“ A.EE. 1. St. A. Eins.
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Wiser edituus (eedituus) celeberrimi Monast. Eins.“! Der lef3tere,
aus dem Geschlechte Wiser, versah Pfortnerdienste im Stifte.
Im Jahre 1619 fand gegen 4 & Gelds der Géstling Meinrad
Effinger in die Zunft Aufnahme.? Am 12. Mai 1655 starb
Daniel Petrig ,hospes bei dem Ochsen.“?® An der auf Sonn-
tag nach 3t. Jérgen Tag fallenden Jahrzeit der dltern Schddler
soll auch gedacht werden Michael Schddlers, ,starb ledig
im GasthauB.”* ‘

AuBer diesen, zu den Gotteshaus- und Waldleuten (oder
Hintersdssen: Effinger) zédhlenden, st68t .man auch auf solche
Gastlinge, die im Hinblick auf den Spruchbrief vom 3. Sep-
tember 1419 entweder den duBern Gotteshausleuten ange-
horten oder zuvor in keinem staatsrechtlichen Verbande zum
Stifte gestanden, oder in keine der genannten Richtungen
sich einreihen lassen, wie jener ,peter gestling” der im Jahre
1531 ,von (fiir) hin vnd wider loffen,“ d. h. wohl fir
mit dem zweiten Kappeler-Kriege in Verbindung stehende
Botengiinge fiinf Schilling erhielt, oder der ,sygerst”, der mit
der Hebamme im gleichen Jahre sieben Schilling empfing.®

Durch das Gericht der Waldstatt 1dBt Donnerstag vor
Pfingsten 1551 der Gdstling Hans Schdffer ein Testament
genehmigen. Am 22. Oktober folgenden ]ahres beschwort
Rudolf Schwendenbiiel aus der March, Gotteshausmann und
eigen unserer Lieben Frau zu Einsiedeln, eine Urfehde dem
Abte Joachim Eichhorn, in dessen Strafe und Geféngnis er
gekommen, und der ihn in Gnaden in das Gasthaus wieder-
um aufgenommen, ,wiewol ich daB verschitit hat.“ ¢ Als Gdst-
linge werden aufgefithrt: im Herbstmonat 1557 Hans Gresch

' A. NE. 1. Matricula confraternitatis Ss. Rosarii 1600—1617. St. A.
Eins. — Fiir Sebastian Steinauer fiel die Jahrzeit auf Dreikénigen. (Jahr-
zeitbuch Einsiedeln 1614. Bez. A. Eins.).

? Rechenbuch der Ziinfte Einsiedeln 1619—1667. Zunftlade Eins.
# Totenbuch Einsiedeln 1620—1719. Pfarrarchiv Eins.

* Jahrzeitbuch Einsiedeln 1696. Bez. A. Eins.

* Ringholz: Ausgaben des Abtes Ludwig IL., 38, 41.

® Doc. Arch. Eins. Litt. K, Nr. 5, 6.
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und den 3. Januar 1558 Hermann Gresch.! Das Friihjahrs-
gericht vom 4. Mai 1587 kennt einen Gdstling Erler.* Zufolge
dem 1614 erneuerten ]ahrzeitbuche fallen Jahrzeiten: auf
Dreikonigen u. a. fiir Ulrich Ziegler, Pfister und Pfriindner im
Gotteshause.? An dem am 9. Mai 1633 abgehaltenen Jahr-
gerichte wurde Jorg (im folgenden leer gehaltenen Raume
fehlt der Geschlechtsname) Gastling zu einem HintersiBen
gegen 120 Kronen und 40 @ Gelds angenommen.*

Der um 1517 geschriebenen Zusammenstellung der Ein-
kiinfte ab verschiedenen Besifungen des Stiftes und dessen
Ausgaben fiir Zinsen und Renten ist zu entnehmen, da8,
auBer an Abt Konrad von Hohenrechberg, der im Herbste
1513 von der Verwaltung zuriicktrat, am 20. Juli 1526 auf
die Abtei verzichtete und im Alter von 86 Jahren den
1. September gl. ]. starb,” ,lipting* zu entrichten waren an
den Kanzler und Baumeister des Stiftes Hans Ortt, dem
Kustor, an Hans Kiirzi, Annlin Wernlin, an die R6Blerin, Elsi
Widgi und Pfriindnerin.® Beitseitelassend den Gnddigen Herrn,
der seine Abtei bewohnte, sowie Hans Ortt, der spdtestens
an der alten Fastnacht 1528 ein Wirtshaus betrieb,” mag
dahingestellt bleiben, ob sdmtliche der vorgenannten andern
Personen fiir ihr Leibgeding an das Gasthaus angewiesen
waren. Dies traf wohl auf die am SchluBe angefiihrte Pfriind-
nerin zu.

Dagegen sind Namen von Personen erhalten geblieben,
die vor 1566 ihr Leibgeding im Gasthause genommen. ,Hans
Zender (Zehnder) uff der stulgen: Ist Pfriinder Im Gasthuf

! R. P. Eins. 1558—1569. Bez. A. Eins. — Der erstere auch erwdhnt
im Jahrzeitsbuche 1614 auf Dreikdnigen.

2 R. P. Eins. 1586—1600. Bez. A. Eins.

¥ Jahrzeitbuch Einsiedeln 1614. Bez. A. Eins.

*-@. P. Eins. 1630—1635. St. A. Eins.

* Ringholz: Stiftsgeschichte, I, 579, 637, 638.

® 550. Kloster Einsiedeln 11.—16. Jahrhundert. Staatsarchiv Schwyz
(St. A. Sch.).

” Ringholz: Ausgaben des Abtes Ludwig II., 20.
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gsin.“ — ,Agatha Rach: Piriinderin im wirdigen Gottshuf3
gsin.“ !

Wie dem Spruchbriefe vom 3. September 1419 zu ent-
nehmen, war ein Abt iiber Gasthaus und Géstlinge Vogt
»mit Erben, vnd mit anderen Sachen.“® DaB diese Saung
zur Anwendung gelangte oder doch zur Erdrterung fiihrte,
dariiber belehren zwei Fille.

Vor dem Gerichte der Waldstatt gelangte Donnerstag
vor Pfingsten 1551 ein Testament zur Genehmigung. Dem-
zufolge vermachte der Gdstling Hans Schdffer der Angla
Englerin, weil sie in seinem Dienste gestanden, , auch vmb
das sie jhre Kleider bei jhme zerbrochen, darzu fiir jhren
verdienten Lidlohn sechs Pfund Gelds.” Unter das Urteil
schrieb Abt Joachim eigenhiindig: ,Er (Schdiffer) ist dartber
(aus dem Gasthause) auBgelauffen, vand auff Bitt widerumb
angenommen worden, aber in der Ordnung, als ein anderer
Gastling, vnd soll das GottshauBB erben, was er verlasset, doch
ob auB8 Gnaden den Freunden etwas geschenckt wiird. Im
1554 im Herbst. — Ist den Freunden auB3 Gnaden etawas am
Erbtheil geschenckt von Bitt wegen auf Montag St.Galli. Im 56.“>

~ Der Rat sprach sich gegen ein derartiges Vorgehen aus.
Wie er ndmlich die Anzeige erhielt, daB der Gdstling Hans
Gresch bei seinem Absterben vom Abte beerbt werden sollte,
beschloB er im Herbstmonat 1557 eine Abordnung in das Gottes-
haus zu schicken, mit dem Auftrage, dariiber vorstellig zu
werden, daB das Abkommen mit Gresch wider Brief und
Sigel gehe, indem keiner da (im Gasthaus) dem Stifte etwas
schuldig sei. Und als dieses den Hermann Gresch als Gdst-
ling aufnahm, erkannte der Rat den 3. Januar 1558, es sei
die Erkldrung abzugeben, ,,dz min gnad kein houpt gtit Erben,
sunder by unseren ziten den anderen abgestorbnen gastli-
gen nie brucht, sunder jr néchste friindschaft.«?

! E. B. St. Meinrads-Bruderschaft, 84. St. A. Eins.
? Doc. Arch. Eins. Litt. K, Nr. 5.
R. P. Eins. 1558—1569. Bez. A. Eins.
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Allein der Rat befand sich offenbar im Unrecht, und dies
gerade auf Sigel und Brief hin. Dessen blieb man sich auch
in der Waldstatt bewuBt.

Am 23. Februar 1630 erschien in der fiirstlichen Kanzlei
Hans Kdlin mit Vermelden, wie sein Vater Rudolf, der ein
Gastling im Gasthause gewesen, mit Hinterlassung von Haus-
rat und Werkzeug, aber auch von Schulden, gestorben sei.
Er wisse zwar wohl, daB zu dessen NachlaB einem Gottes-
hause das Erbrecht zustehe. Da aber er und drei Geschwi-
ster in groBer Armut sich beféinden, ersuche er um Ueber-
lassung der Hinterlassenschaft an sie. Dem entsprach der Abt.}

Vom Sondereigen des Gotteshauses und der Insassen
der Waldstatt abgesehen, gab es in dieser nur eine Art
offentlichen QGutes, die auf markgendssiger Grundlage auf-
gebaute, durch die beiden Jahrgerichte im Frithjahr und Herbste
und dessen Ausschiisse (Session), gebildet aus Stift, Vogt und
Rat, auch die drei Teile genannt, verwaltete Allmeind. Zu
dieser waren, den beschrinkten Viehauftrieb der Beisassen
iibergehend, das Gotteshaus und die aus den alten Einsiedler
Geschlechtern sich zusammensegenden Waldleute nufungs-
berechtigt. Politisches und Allmeindrecht gingen ineinandere
auf. Das eine konnte ohne das andere nicht bestehen.?

Nach dem mehrerwdhnten Spruchbriefe vom 3. September
1419 hatten Abt und Waldleute {iber der Gdstlingen Giiter
und deren Vieh je einen Pfleger zu geben, die ihr Bestes zu
tun hatten, damit die Giiter in Ehren kommen und in Ehren
gehalten werden. In Frage stand demnach ein landwirtschaft-
licher Betrieb, aus dessen Ertréignissen laut demselben Spruch-
briefe Mulchen, Anken, Ziger, Kiise, Milch, Leder und Fleisch an
die Gdstlinge, ,,als von alter her kommen ist“, abzugeben waren.

Uber eine, nord- und westwdrts bis an die Grenzen
des Hofes Wollerau ausgreifende, auf drei Seiten von den

! Doc. Arch. Eins. Litt. K, Nr. 5.

? Vergl. D. Steinauer: Geschichte des Freistaates Schwyz, 1 49 f.
Einsiedeln 1861,
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Wassern der Sihl und Alp bespiihlte, diese bis zu 110 m
iiberhéhende, wohl ehedem aus der gemeinsamen Allmeind
ausgeschiedene Landzunge im Halte von einigen hundert
Jucharten wurde an St. Jorgen Tag 1553 ein Lehenvertrag
abgeschlossen. In ihm bekennt Abt Joachim Eichhorn, daB
er mit Wissen und Zutun von Uli Kélin und Hans Piirlin von
Lachen (Lacher), beide Waldleute, Pfleger und Vigte der
Gdastlinge, dem Hans Schéddler, auch Waldmann, zu einem
Dinglehen auf sieben Jahre gegeben habe ,das glt so von
Altern har dem gasthus vnnd den gestlingen zligehérig ge-
sin vnd noch ist, so man Nennt vif zwitschend wassern vnnd
gestlingsberg. Mit Hus,' Hof, Matten, Weyden vnnd sonst mit
aller Eehafti Fryheitten, Rechten, gerechtigkeiten vnnd ztige-
hérdten, sambt dem gt genant schwandtenow, alles an
einander In einer Ziinj.“?

Der Lehennehmer musBte jéhrlich auf St. Martins Tag den
beiden Pflegern oder Vogten 60 # Gelds guter Landes- oder
Einsiedler-Wdhrung entrichten. ,,Darli sechs gestlingen soll
derselb vnnser Lehenman was Jedem Innsonderheit Nach
Altem bruch vnnd harkomen verordnet, Ouch glycher gestalt
frindtlicher alle Jar vsrichten vnnd geben, Vnnd Inen séllichs
In das gasthus Anthwurtten. Das ist niit minder zweyhundert
hoélzer, ouch ein gebuerende Antzall Ancken, Kdas, Ziger,
schwyn Flaisch, salg, Nydlen, Hirs vnnd Lader.” Auch hatte
der Lehenmann alljdhrlich ,zur Zyth der heylligen Wyhen
Néchten, so man das gtit Jar helset” einen guten Ehrenkdse
in das Gotteshaus zu bringen,? den Waldleuten insgesamt

! An dieses stiftete das Land Schwyz 1598 eine Fensterscheibe, ,Ittem
vB gen dem schriber wispel von eins fenster wegen gén Einsidlen zwischent
wasser 30 & 10 5. (Seckelmeister-Rechnung Schwyz [S. R. Schwyz] 1592
—1603, S.303. St. A. Sch.).

® Vergl. fiir die Flurnamen Altenberg (frither Géstlingsberg) und
Schwantenau, die Blétter 242— 245 des Siegfried-Atlasses.

* Erwdhnt wird dieser Kése im stiftséibtischen Rechnungsbuche aut
Neujahr 1527. ,Item VI # dem Sennen zuischet wasser, bracht mir ain
Kéas.” (Ringholz: Ausgaben des Abtes Ludwig II., 14).
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einen, jedem der beiden Gdstlingsbergvdogte und dem Wald-
stattschreiber je zwei Kise zu verabfolgen.

~ Eingewiesen wurden dem Pdchter 27 Kiihe, 2 Zeitrinder,
6 Meisrinder, 1 Stier, 11 Kdlber, so der Milch entwdhnt sind,
und Pferde, diese mit 100 Gl. eingeschdft, ,mit den gedingen,
was an dennselben Rossen vifwachset soll halber teil vor-
bestimtem Lehengtit, vnnd der ander halbteil dem Lehenman
dienen vnnd zugehéren. Wird ein RoB verkauft, hat dies
mit Zutun der Vigte zu geschehen, welche die Hiilfte des
Erléses zu der Géstlingen Handen nehmen.

Auch fand die Abrede statt, daB der Lehenmann nach
Ablauf der Pachtzeit so viel an Rindervieh, Rossen und sonst
aller Wertschaft in den Ehren und so gut es ihm eingewiesen
und geschdgt worden, wieder hinterlasse. Dies gilt auch,
sollte der Pdchter in der Zwischenzeit absterben. Geht Vieh
durch sein Verschulden zugrunde, hat er dafiir aufzukommen.
Schdden - in Kriegsldufen und solche infolge gemeiner Ge-
presten fallen nicht zu seinen Lasten.!

' Es ist dies der Eisern-Vieh-Vertrag, contractus socidae, wofiir das
Rechtssprichwort bestand: Eisern Vieh stirbt nie. — Als Fille dieses con-
tractus socidee werden angefiihrt: ,, . .. oder wann einem anderen Vieh
so libergeben wird, daB selbige dem Uebergeber niemahlen abgehind,
und der cmphaher demselben dalljdhrlich darfiir gewiBe Friicht darvon
bezahlen solle, von welchen dermahlen in Italien, Teutschland und auch
anderen Ldnderen die iiblichste ist, da einer dem anderen Kith, Schaaf
oder ander Vieh auch etwann zugleich einige zum Feld-Bau dienliche
Instrument und Geschirr meistens in einem gewissen Prei und Werth
angeschlagen mit dem Feld-Gut oder sonsten zunuen und zugebrauchen
uberlaft, daB disser ihme einen leidentlichen ZinB darvon oder einen
gewissen Antheil der Friichten oder Zucht darfiir bezahlt, auch die Ge-
fahr derenselben halben also auf sich nehme, daB er an statt der etwann
abgehenden andere anschaffe, oder nach Beendigung solchen Contracts
eben so viel wieder zurlickstelle oder die abgehende ersege. Danahen
auch solches Vieh eisernes oder Stamm-Vieh genennet wird . . . und wird
bey Errichtung eines solchen Contracts gemeinlich ein sogenanntes Vieh-
und Feld-Inventarium erricht.“ (Hans Jacob Leu: Eydgendssisches Stadt-
und Landrecht, IIl 664. Zirich 1730). — Vergl. Dr. Julius Hubert Hillebrand :
Lehrbuch des heutigen gemeinen deutschen Privatrechts, 382, zweite Aut-
lage. Ziirich 1855. — Dr. Heinrich Siegel: Deutsche Rechisgeschichte,
362. Berlin 1886. — Eugen Huber: System und Geschichte des Schwei-
zerischen Privatrechtes, IV 864. Basel 1893.
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Um Irrttimern und Spédnen vorzubeugen, wurden Senn-
geschire, Hausrat und anderes Inventar in zwei gleichmdBig
ausgeschnittenen Zetteln verzeichnet und eingeschdfgt, mit der
Verpflichtung fiir den Pdchter, auch diese Gegenstinde in
gleicher Zahl und Beschaffenheit wieder zuriickzulassen.!

Hat der Lehenmann fiir mehr als sechs Géstlinge auf-
zukommen, gehen ihm fiir einen jeden iiber diese Zahl 25 @
Gelds am Jahreszinse ab, fallen weniger als sechs Gdstlinge
in Betracht, hat er fiir jeden unter dieser Zahl stehenden
einen ZuschuB von 25 # Gelds zu entrichten.

Ferner {iberbindet der Vertrag dem Pdchter die Matten
und Weiden, insbesondere die Schwantenau, zu sdubern und
zu reuten, fiir Steg, Weg und Trdnken besorgt zu sein,
Gebdude und Zdune in gutem Stande zu erhalten.

Kommt Schddler seinen Verpflichtungen, fiir deren Ein-
haltung er als Biirgschaft und Trostung 31 @ Gelds Schwyzer
Wdhrung einse§t, nicht nach, kann er jederzeit durch die
Gdstlingsbergvigte entsegt werden. Ihm selber steht auf jedes
Jahr eine sechsmonatliche Kiindigung zu.’

_ GemdB dem ndchstfolgenden Pachtvertrage verleihen der
Pfleger des Gotteshauses Uli Kdlin und der der Waldleute
GroBjorg Ochsner dem Hans Birchler an St. Jorgen Tag 1560
den Gdstlingsberg auf zehn Jahre mit den gleichen Rechten
und Pflichten, wie dies 1553 geschehen, jedoch unter Fest-
legung des Pachtzinses auf 290 # Haller guter Landes- oder
Einsiedler-Wdhrung. Hinsichtlich der im ersten Vertrage ent-
haltenen Abgabe von Anken, Kdse, Leder, Hirse usw. steht
in dem von 1560 die Erléuterung, daB, was an solchem die
Pfleger fiir die Gdstlinge vom Péchter zu Handen nehmen,

! Fir das Inventar bestand demnach die némliche rechtliche Be-
stimmung, wie fiir den Viehstand.

* A. K' Q 1. Lehen-Briefe und verschiedene Verhandlungen wegen
dem Gastlingsberg. St. A. Eins. — Die mit dem Hofe ,In einer Zinj*
liegenden und zu demselben gehérenden Waldungen standen im Eigen-
tum von Stift und Waldstatt. Der Vertrag berithrte erstere nur insoweit,
als der Lehennehmer daraus Holz zu liefern hatte oder zum Eigenge-
brauche beziehen durfte.
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»-das alles soll allwdgen vmb ein Rechten pfenig (d. h. ziu
angemessenem Preise) angeschlagen vnnd Ime an- vorge-
meltem jerlichen Zins abgezogen werden.“!

In ghnlichen Rahmen bewegen sich — mit der Weiter-
ung, daB ab dem ,Berg“ weder Holz, Heu, Streue noch
anderes abgefithrt werden diirfe, und mit der Ausnahme,
daB hinsichtlich Holzbelieferung abweichende Vorschriften
erlassen wurden — die spdtern Pachtvertrige, die in der
Regel auf drei Jahre gingen. Doch verstand es Stiftskanzler
Karl Dominik }ii, Landmann zu Schwyz und Waldmann zu
Einsiedeln, gemdB Revers von 1739 (ohne néheres Datum)
einen solchen fiir sich und seine Erben auf fiinfundzwanzig
Jahre abzuschlieBen. Der verhdéltnismdBig bescheidene Jahres-
zins von 750 & Haller diirfte ihn bewogen haben, gegen
Ende der Pachtzeit an Stift und Waldleute ein Kaufsangebot
zu stellen, das jedoch abgelehnt wurde.?

Entsprechend der fortschreitenden Geldentwertung stieg
der jdhrliche Pachtzins: 1581 auf 300, 1629 auf 750, 1763
auf 1344 Haller.?

Das firr die Gdstlinge bestimmte Vermdgen ging nicht
in dem umfangreichen ,In einer Ziinj“ gelegenen Hofe auf.
Zu den oben angefiihrten, in den ]Jahren 1331 bis 1335 auf-
geschriebenen Einkiinften* trat eine Mittwoch nach St. Johan-
nes zu Sungichten durch Konrad von Witikon und dessen
Ehefrau Anna gesefjte Stiftung von 3 # Pfenning Ziiricher
Wiahrung, gekauft ab des Gotteshauses Schweig in Alpthal.
Davon ging jdhrlich ein Schilling an die Gdstlinge ab.” Der
~Berg“ besaB auch zu Zeiten Abt (1387—1402) Ludwig von
Thierstein vier Stiick Gelds auf einer Schweig am Egel.® Zu-
folge der Montag nach Maria Himmelfahrt 1536 mit 100

ALK Q. 2. St. A, Eins.

2 A. K1 Q. 17. St. A. Eins.

S A.K'Q. 3,7, 19. St. A. Eins.
* Vergl. S. 44.

® Doc. Arch. Eins. Litt. B, Nr. 7.
® Vergl. S. 46.
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Quldin in Gold errichteten Jahrzeit des Kanzlers und Bau-
meisters des Stiftes Johannes Ortt von Maienfeld erhielten
die Briider im Gasthause Donnerstag nach Michaeli samthaft
15 /5, sechs davon den Imbif und jeder doppelte Spende
dafiir, daB sie lduten und die Kerzen anziinden. Auch sollen
sie beim Gottesdienste anwesend sein und ,jeder mit einem
Pfennig ein MeB fremmen.* Aus der am 19. August 1576
durch Margarita Tschudi mit 200 guten Gulden gestifteten
Jahrzeit entfielen 10 4 auf die MeBmer.? :

Werden auch einzelne Kapitaltitel nebst Angabe des
Unterpfandes usw. als dem Gdstlingsberg zugehorend be-
zeichnet, so einer vom 5. Mdrz 1530 um 16 & Haller, ein
zweiter vom 4. Mai 1593 um 9 # Haller, ein dritter vom
12. Januar 1629 um 100 & Gelds, ein vierter vom 13. Sep-
tember 1629 um 30 ® Gelds, ein fiinfter vom 24. Weinmonat
1633 um 8 & Haller, ein sechster vom 25. August 1637 um
10 @ Haller® — so bringt die erste erhalten gebliebene Ab-
rechnung vom 3. Juni 1551 iiber den Vermdgensbestand die
kurze Mitteilung, ,so hatt der Berg Lutt an Houptglt Beuor
I XXI & V § gelg. vnd an louffender Schuld [Ausstinde]
Lutter Beuor I¢ XXXI & X # vnnd an Kernen X vnd VI miit
enphar(ohne Gefahr) vif dem wirdigen goghus.“ Die Abrechnung
vom 20. November 1553 weist ein Vermdgen aus von 155 &
5 5 Gelds an Giilten, 10 Miitt Kernen auf dem Stifte und
656 @ 15 /5 an Forderungen und Restanzen.®

! Doc. Arch. Eins. Litt. F prima classis Nr. 13, 19.
* Doc. Arch. Eins. Litt. L, Nr. 35—40.

3 A. K2Q 5. Rechnungen des Gdsilingsberges 1551—1732. St. A.
Eins. — Im Streite zwischen dem Gotteshaus und den Waldleuten betr.
Ehrschaty (Bezahlung von 1 / auf jedem # des vereinbarten Werles bei
Verkauf von Liegenschaften) an das Stift und betr. den von diesem an
den Gistlingsberg zu entrichtenden Kernenzins erfolgte den 17. Novem-
ber 1552 ein Schiedsspruch. Demselben ist zu entnehmen, daB. weil
lange Zeit die Waldleute keinen Ehrschaf und das Gotteshaus keinen
Kernenzins enfrichtet hatten, ,,die Ehrschd., vnd die Kernen Zins gegen
einandern auffgehebt seyen,“ daB aber inskiinftig ein Herr zu Einsiedeln
den Kernenzins und die Waldleute den Ehrschati wieder zu entrichten
haben. (Doc. Arch. Eins. Litt. L, Nr. 21).
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Laut Urbar von 1643 bestand das Kapital aus 356 &
10 # Gelds, laut demjenigen von 1687 aus 311 @ 10 4 Gelds,
laut dem von 1704 aus 314 & 10 5 Gelds.!

Infolge ihrer kurzen Fassung gestatten die Rechnungs-
ablagen 1551 bis 1625 geringen Einblick in den Gesamtbetrieb.
Nachdem in derjenigen vom 3. Juni 1551 mitgeteilt wird,
daB die beiden Vigte ,von allem Irem vBgdben vnd In
Nemen Rechnig gdben®, der auf Martini des laufenden Jah-
res fdllige Zins nicht einbezogen, und der Bestand des Haupt-
gutes samt Ausstdnden in oben angegebener Form zur Kennt-
nis gebracht worden, heiBit es ,ist Inen Beden glonet (der
Lohn gegeben worden).“ Dann folgt: ,,Hie by vnd mit warend
Min gnediger Fiirst vnd Her, vnd Vogt Birchler, Vogt Weid-
man, Aman Beller (Beeler), Vlly von Lachen (Lacher), Dietrich
Schénbdachler, vnd sind die Zddlen zwen glich Luttend vB
ein andren geschniten vnnd jedem theill einen gaben.”?

AufschluB3 tiber die Leistungen des Gdstlingsberges, nicht
nur an die QGdastlinge, bringt die 1625er Rechnung:

»Erstlich dem ruodli Kélli an gdlt 24 i

ancken 20 stein, thuot an gdlt 30 .

Mer 2 Kds, thuond an gdlt 9 %

Fiir Hirsch (Hirse] vnd nidlen 1 ., 65 4A,
Item dem Hansen gédben 64 , 6., 4,
Dem Heinrich gédben 64 , 6, 4,
Weiter dem Heinj zalt fiir ein halb Jar lang,

an gdlt 32 . 3. 2.
Item den gdstligen Ingemein 2 Kds, thuot ¥ 5

Item dem Hans Kdlli ruodlis sun liter lon 52

Item dem goghus 120 ,,

Vf das rathus an ancken 17 stein, thuond 25 , 105
Vi Bdnnauw ancken 5 stein, thuot 7 ., 10,
Den Schwidndmeisteren Im Dorf ancken gdben

7 stein, thuodt an Galt 10 , 16,

' A. K2 Q1 (1643}, 2 (1687). 3 (1704). Urbarien der Giilten des Gast-
lingsberges. St. A. Eins.

2 A.K?2Q 5. St. A. Eins.
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den schwosteren ancken gében 100 &, thuot 30 &
den Waldliiten 10 Kds, dem schriber vnd schuol-
meister 4 Kds, den vogten 4 Kds, dem goghus

1 Kds, thuond 85 , 104
ltem dem Klosterschiter 21
deren Heban (Hebamme) vnd sagerlon 10 , .

Diese Gesamt-Ausgabe von 572 # 11 5 2 A. wurde be-
stritten durch den 300 @ betragenden, teils in Geld, teil in
Naturalien in Berechnung fallenden Lehenzins, sowie durch
die Giiltzinsen. Daran nahmen die Géstlinge mit 287 # 3 4
2 A. teil. Es entfielen auf das Gotteshaus 120 # und ein
Kase, auf die Klosterfrauen in der Au bei Finsiedeln 30 &,
auf den Klosterscheiter 21 # und der Rest auf die Waldleute.?

Wie ausgefiihrt, beschwerten sich 1560 die Waldleute
dariiber, der Abt spreche den Gdstlingsberg mit allem Nugen,
mit Renten und Giilten an.> Nach einem Vortrage, den Abt
Augustin Hofmann am 25. November 1608 vor Vogt und Rdten
gehalten, ist zu entnehmen, daBl derselbe den Gdstlingsberg
laut Vertrag ansprach und die Kidse an die Waldleute nicht
mehr verabfolgen lassen wollte.? Allein mittlerweilen muB,
wie aus der Rechnung von 1625 hervorgeht, eine Einigung
in dem Sinne stattgefunden haben, daB iiber die obgenann-
ten Zuwendungen an die Gdstlinge das Stift jdhrlich 120 &
nebst einem Kdse bezog und den Rest des Ertrdgnisses, mit
Auflage von 30 # an die Schwestern in der Au, den Wald-
leuten iiberlieB. '

Aus dem, was so verblieb, hatten diese vorab fiir Unter-
halt des Gasthauses, sowie fiir Ausstattung der Gdastlinge mit
schwarzen Rocken besorgt zu sein. Dazu kam seit 1659
regelmdssig ,den drygen (drei) Knaben, so in der Custerj
sind (Ministranten) geben 48 @,“ fiir die ebenfalls zur Be-

L A.K?2Q@ 5. St. A. Eins.
* Vergl. S. 47.
3 Doc. Arch. Eins. Litt. K, Nr. 51.
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sorgung des Kirchendienstes Rocke zu beschaffen waren,
die beispielsweise 1660 mit 81 @ zu Buche stehen.?

Eine Aufgabe der Gdstlinge bestand im Léuten der
Glocken, und dies fiir den Gottesdienst, wie beim Heran-
nahen von Gewittern. Am 4. Januar 1587 beschloB der Rat:
~Der gdstling halb von wégen fiir das wdter zuo liiten, dies
ist beratschlaget, das der Furren (Allmeind) Vogt noch Ein
Krone den gdstlingen gdbe.“ Und den 4. Mai 1589 iibertrug
das Maigericht dem Stiftskanzler, mit den Gdstlingen {iber
das Wetterlduten ein Abkommen zu ftreffen, ,doch sole man
nit wyter dan ufs hiirig Jar mit Ine mache, denn wan stdrcker
Gastling kdmen, sol man nit wyters verbunden sin.“? Wih-
rend in der Rechnung 1626 fiir Lduterlon ein Posten von
52 & getragen ist, wird in derjenigen von 1659 aufgefiihrt:
- Weiter den gestligen von unser lieben frauwen glogen zu
leiiten 52 #. — Von der groBen glogen zu leiiten 48 &.“
Diese Ausgaben kehren regelmdBig wieder.

Die Zuscheidung an das Stift gemdB Rechnung von 1625
hatte zur Folge, daB, insbesondere nachdem seit 1629 der
Zins ab Gdstlingsberg auf 750 & anstieg, auf die allgemeinen
Bediirfnisse der Waldstatt, wofiir das Gotteshaus mitaufzu-
kommen hatte, mehr abfiel.

Zu Gunsten der Schule erzeigt die 1683er Rechnung
fir Landerwerb Ausgaben im Betrage von 174 Kronen 3 @
Wie frither und auch spdter finden sich in derselben fiir
Belieferung von Holz auf Rathaus und Schule 35 #. Dazu
kommen Jahreslohn an Schulmeister 124 @, Wdéchter 6
13 6, Kaminfeger 2 @, sowie die stetig wiederkehrenden
Reparaturen von Rathaus und Schule, gelegentlich auch Erd-
arbeiten an der auf Stiftsboden befindlichen ,Kirchhalten.*
Die seit 1714 auf die Waldleute regelmdBig entfallenden 10
Kéise gelangten auf dem Rathause zur Austeilung an Be-
diirftige.?

L'A.K2Q@Q 5. St. A. Eins.
2 R. P. Eins. 1586—1600. Bez. A. Eins.
* A. K2 Q5. St. A. Eins.
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Vermodgenssteuer in regelmdBiger Wiederkehr war un-
bekannt. IThre Erhebung fand statt, handelte es sich um auBler-
gewohnliche Leistung, wie Abtragung von Kriegskosten, so
wenn von den Ausschiissen am 26. Dezember 1653 festge-
stellt wird, daB das auf 35978 @ Gelds eingeschiggte Ver-
mogen 5152 @ 16 4 an Steuern abgeworfen habe.!

Allein auch in solchen Fdllen nahm man gew&hnlich
~von Erhebung einer Vermdogenssteuer Umgang. Hinsichtlich
Deckung der im ersten Villmerger Kriege 1656 erwachsenen
Kosten beschloB die Session den 22. Mérz 1662, es seien
diese zur einen Hdlfte aus dem Allmeind-Seckel und zur
andern Hdlfte aus dem Gdstlingsberg-, Hospital- und Bein-
haus-Seckel zu bezahlen, dies immerhin unter Restitutions-
pflicht.

Handelte es sich nicht um auBergewd&hnliche, groBere
Ausgaben, und ergab sich beim Jahresabschlusse in einem
Seckel ein UberschuB der Passiven, hatte fiir diesen der
Rechnungsfiithrer aufzukommen, der das ihm so entstandene
QGuthaben durch die Rechnungen schleppte, bis ein Uber-
schufl der Aktiven in einem Abschlusse sich einstellte. Oder
man verlegte die, sei es zu einem Male oder wiederholt sich
einstellende Mehrausgabe auf irgendeinen andern Seckel.
So hatte der Bergvogt gemd&B Erkanntnis der Session vom
23. Februar 1673 an den Fehlbetrag der Abrechnung fiir das
vom Lande eingefiihrte Seidenspinnen mit 30 # aufzukommen.®
Ahnliche Ausgaben finden sich auch spditer.

Um in den Betrieb der Gutsverwaltung Einsicht zu neh-
men, fand dalljghrlich eine Begehung des Berges statt. Er-
wdahnt wird sie zum 23. April 1620, als die sechs Amtsleute
nach erledigtem Untersuche dem Lehennehmer die Erbauung
eines neuen Stalles fiir 70 Kronen {ibergaben.? ,Den Gast-

' Waldleute- und Armenleute-Rechenbuch (W. u.A.R.Eins.} 1653 —1726.
Bez. A. Eins. — Vergl. auch ]Joh. B. Kélin: Zur Geschichte des schwyzer-
ischen Steuerwesens. Histor. Mitteilungen Schwyz 6.

* ]. u. S. P. Eins. 1657—1685. Bez. A. Eins.

*A.K® Q5. St. A, Eins.

Mitteilungen 1930
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lings Berg belangend, wann man den beschauwen vnd ver-
leihen soll,“ wird den 7. September 1624 lverfiigt, ,lassen
Wir es auch bey den 8 Persohnen verbleiben, dann an sol-
chen genug, vnd mag man jhnen auff dem Berg ein Calasg,?
wie bey den Senten brduchlich, vnd wann sie wieder heim
kommen, jedem dero Achten ein Malzeit, oder das Gelt dar-
fiir also baar von deB Gdstlings Berg Végten geben.“?® An
der Schau vom Frithjahr 1681 erhielt jeder der geistlichen
und weltlichen Herren 2 # ,vnd 1 Tugaten (Dukaten) dem
Buren fiir die Kuchy drinkgeld vnd an dem Morgen den
weltlichen Herren ein Kola§ zuo samen 34 & 12 45.“?

Ein Rechtsinstitut darf nicht unerwdhnt bleiben, das
unter Umstdnden dem Gdstlingsberg-Seckel Belastung brachte.

Wesentliche Bedingung fiir Empfang einer hthern Weihe
(Subdiakonat, Diakonat, Presbyterat) war in der katholischen
Rirche von jeher die, daB fiir den notwendigen Unterhalt
des zu Ordinierenden auf Lebensdauer gesorgt sei.

Das Konzil von Trient* verfiigte zwar, daB in der Regel
einer eine hohere Weihe nur dann erhalten kénne, wenn er
eine zum standesgemddBen Unterhalte hinldngliche Pfriinde
(beneficium ecclesiasticum, quod sibi ad victum honeste suffi-
ciat) besige. GemdB Sessio XXI de reformatione cap. 2 er-
folgte die Bestimmung mit der Begriindung, damit der Or-
dinierte nicht auf Betteln oder Ausiibung eines niedrigen,
verdchtlichen Erwerbes angewiesen sei. (Cum non deceat
eos, qui divino ministerio ascripti sunt, cum ordinis dede-
core mendicare, aut sordidum aliquem quaestum exercere).
Durch die Praxis wurde jedoch auch der sog. Tisch-Titel
(titulus mensa) eingefithrt und anerkannt. Im Hinblicke auf
die vorerwdhnte tridentinische Verordnung kam demselben
jedoch nur subsididre Bedeutung zu. Zum Unterhalte

! Vom Italienischen colazione, Frithstiick, ImbiB.
2 Doc. Arch. Eins. Litt. L, Nr. 17.
* A. K2 Q5. St. A. Eins.

* Vergl. Dr. Gustav Emminghaus: Corpus iuris germanici tam publici
quam privati academicum, 330 f., zweite Auflage. Jena 1844.
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des Ordinierten hatte in erster Linie das Pfriinde-Einkommen
zu dienen. Erst wenn derselbe -— bei Abgang eigenen Ver-
mogens oder beim Fehlen einer geseglich festgelegten und
zu verwirklichenden Unterstiiungspflicht — verschuldeter-
oder unverschuldeterweise aus irgendeinem geistigen oder
korperlichen Gebrechen (ex quocunque defectu sive animi
sive corporis) oder infolge eines Deliktes [ex delicto) auBer-
stande gesefit ware, durch Seelsorgedienst oder auf andere
kanonisch erlaubte Weise (Professur, Schriftstellerei usw.)
den Unterhalt zu fristen, hat der Verleiher des Tisch-Titels
einzuspringen, bis der Ordinierte eine seinen Unterhalt
sichernde Pfriinde oder ein anderweitiges anstindiges Ein-
kommen erlangt haben wird.’

Am 23. Mérz 1778 wurde dem Alois Steinauer der Tisch-
Titel auf dem Gdstlingsberg zuerkannt. Die mit ,Patrimo-
nium*“ iiberschriebene Urkunde lautet:

. Wir Marianus des heil. Rémischen Reichs Fiirst, und
Abbt des freyen Stifts Einsiedlen, wie auch Vogt, Statthalter
und Rath daselbsten urkunden hiermit, daB3 Vorweiser dessen,

' Am 17. Mai 1917 wurde das neue kirchliche Gesegbuch (Codex
iuris canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV
auctoritate promulgatus preefatione, fontium annotatione et indice
analytico-alphabetico ab Emo. Petro Card. Casparri auctus Romee typis
polyglottis vaticanis MCMXVIII) gemiiB der demselben beigegebenen
Konstitution Papst Benedikt XV. ,Providentissima Mater Ecclesia“ erlassen,
mit der Bemerkung, daB es GeseBeskraft fiir die ganze Kirche mit Pfing-
sten 1918 erhalten solle. Nach Canon 979 dieses Geseibuches ist der
kanonische Titel fiir die Weltgeistlichen in erster Linie ebenfalls die
Pfriinde (titulus beneficii). Liegt ein solcher nicht vor, bildet den kanoni-
schen Titel der titulus patrimonii aut pensionis, d. h. derjenige des eigenen
Vermogens oder der Pension, der Einkiinfte. Nach § 2 des zitierten
Canons miissen diese lejtgenannten Titel fiir das ganze Leben des Or-
dinierten sichergestellt sein, und anderseits miissen sie fiir einen standes-
gemdBen Unterhalt desselben hinreichen. Hieritber haben eintretenden-
falls die Ordinariate unter Beriicksichtigung der lokalen Anforderungen,
der Zeitverhiltnisse, sowie der Umsténde zu verfiigen. — Der Tisch-Titel
(titulus mensze) wird im Codex iuris canonici nicht erwédhnt. Er bleibt
aber, wo er gewohnheitsrechtlich eingefiihrt, bestehen. (Prélat Dr. Anton
Perathoner: Das kirchliche Gesegbuch (Codex iuris canonici), 245. Brixen
1929). :
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der fromme, ehrsam, und bescheidene, auch wohlgelehrte
Herr Jo. Alois Steinauer auB8 unser Waldstatt Einsiedlen ge-
biirtig, des ehrengeachten Sebastian Meinrad Steinauer des
Raths allhier, und der Maria Barbara Schoénbdchler ehlich
erzeugter Sohn heut vor uns sein frommes Vorhaben er-
offnen lassen, wie daB3 er vermittelst géttlicher gnad sich zum
geistlichen Stand und annehmung s. s. clericorum ordinum
entschlossen habe, mithin nach Verordnung des heiligen
Tridentinischen consilii mit dem erforderlichen Patrimonio
versehen seyn miisse. Von darumen er angelegentlich seine
Bitt eingeleget. Als haben wir des Supplicantis heil. schlufl
mit hinldnglicher Beférderung begleiten wollen, und verspre-
chen hiermit kraft dieses briefs, daB wenn ermelter Alois
Steinauer nach erhaltener erster Weyhung des Subdiakonats
wegen Leibsgebrechlichkeiten dem geistlichen Stand vorzu-
stehen untauglich wiirde, auch seine nothwendige Unterhal-
tung sich anzuschaffen nicht vermdéchte, oder vor Erlangung
einer Pfrund mangel haben sollte, so solle solcher aus
unserem gdstlingsberg seckel, oder dieses amts Einkiinften
und gefdhlen seines Stands gemd&B nach Nothdurft erhalten
werden. _

Dessen zu wahrer Bekrdfftigung und Zeugnis wir unser
Fiirstl. Stift Kanzley Insigill so wohl im Nahmen unser, als
deren Eingangs ernanten Vogt, Statthalter und Rdthen in
unser Waldstatt Einsiedlen druken lassen auf diesen Brief,
der geben ist den 23. Merz 1778.

F. K. E. (Fiirstliche Kanzlei Einsiedeln).

Ist auch in dieser Urkunde iiber Sicherstellung abseiten
der ndchsten Angehorigen des Weihekandidaten dem Lande
gegeniiber nichts gesagt, so wurde eine solche gleichwohl
gefordert. Sie betrug 100 @ Gelds.* Das Jahrgericht vom
19. Oktober 1746 hatte ndmlich beschlossen, .daB kiinftig
hin, so Einer auff Einem seckel daB Patrimonium begehren

! Verpfriindungen 1764—1830. Bez. A. Eins.
* ). u. S. P. Eins. 1774—1787, 28. Marz 1778. Bez. A. Eins.
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wiirde, selber durch seine Freundt oder Verwandte den drey
Theylen ein Caution thue.“' Diese bestand bis in die Mitte
des legten Jahrhunderts fiir jeden Tisch-Titel in einer grund-
pfandlichen, in der Regel 100 @ Gelds betragenden Verschrei-
bung, Widerlagsbrief geheiBien.

Das offentliche Gut, hervorgegangen und weitergebildet
aus der Allmeind und mit dieser eins, erhielt durch die Hel-
vetik ein anderes Gepréige. Durch Geseg vom 13. November
1798 iiber die provisorische Organisation der Gemeinden
{Munizipalitdten und Gemeindeverwaltungen) wurde verordnet:
.1. Jede Gemeinde hat eine General-Versammlung aller
aktiven Biirger ohne Ausnahme. Diese Versammlung ernennt
eine Munizipalitdt, welche die Administrations-Polizei des
Ortes besorgt. 2. Die Anteilhaber des Gemeindegutes er-
nennen eine Verwaltungskammer zur Verwaltung und Be-
sorgung dieses Gemeindegutes.“ Nach § 1 des am 13. Februar
1799 erlassenen Gesefies iiber die Gemeindebiirgerrechte, Er-
haltung der Gemeindegiiter, beziigliche Einkaufs- und Nugungs-
rechte und Niederlassungsireiheit blieben die Glieder der
Gemeinden, welche unter dem Namen Biirger gekauftes,
ererbtes oder geschenktes Recht an Gemeinde- oder Armen-
giitern hatten, in diesem Rechte ungestért. Dagegen muBte
jede Gemeinde, welche Gemeinde- und Armengut besaB,
einen jeden helvetischen Staatsbiirger, der im Gemeinde-
bezirk sich niederlieB, zum Anteilhaber dieses Gemeinde- und
Armengutes gegen Einkauf annehmen.?

Demzufolge ging die Verwaltung des Gdstlingsberges,
wie die des andern offentlichen Gutes der Waldstatt durch
die Munizipalitdt vor sich, die auch gemdB BeschluB vom
4, Dezember 1799 an:-Maurus Kdlin das sog. Patrimonium
auf dem Gdstlingsberge erteilte.?

' J. u. S. P. Eins. 1745—1754. Bez. A. Eins.

? Johannes Strickler: Amtliche Sammlung der Akten aus der Zeit
der helvetischen Republik (1798—1803), 1l 536,1133. Bern 1889.

3 Munizipalitéts-Protokoll Eins. 1798—1800. Bez. A. Eins.
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Wandel schuf die Vermittlungsakte Napoleons vom 19.
Februar 1803, welche die Zentral-Regierung aufhob und den
Kantonen im Rahmen der Bundesverfassung. die Souverdni-
tdt zurtickgab.! Am 1. Mai 1803 schloB der Bezirksrat, der
~an Stelle der Munizipalitdt trat und mit der Landesverwal-
tung auch die der Allmeind besorgte, fiir einen ]Jahreszins
von 2800 # mit Daniel Gyr einen Lehensvertrag um den
Gastlingsberg auf 8 Jahre ab, der am 1. Mai 1811 erneuert
wurde. *

In der Landesseckel-Rechnung von 1808 stehen folgende
Eintetige: .Nov. 26. Den Sigristen ihr Jahresgehalt 220 @, —
Dez. 4. Statthalter im Kloster wegen den Sigristen das jéhr-
lich bestimmte vom Altberg 120 @.*3 '

Bald nach der Riickkehr der durch die Revolution ver-
drdngten Konventualen, im Jahre 1804, nahm das Gotteshaus
das Miteigentums- und Mitverwaltungsrecht an allen All-
meinden in Anspruch, worauf der Rat am 3. Februar gl. .
den BeschluB faBte: ,DaB durch ein hofliches Schreiben an
sie (Stift) geschrieben werde, daB man ihre Griinde zwar er-
wogen, selbe aber nicht erklecklich gefunden, ihre Anspruchs-
Titel zu ratificieren oder aufrecht zu halten; sollten Sie uns
durch fernere, wichtigere Griinde iiberzeugen konnen, wdren
wir bereit, Threm Verlangen zu entsprechen, und zu allem
Hand zu biethen, was der Freyheit und den Rechten der
Waldstatt nicht widerstrebe.* *

Mehrfache Versuche, eine Einigung im besprochenen
Sinne zu erreichen, fithrte zu keinem Ziele, bis auf Grund-
lage des zwischen Abt Beat Kiiitel und den Waldleuten den
10. Februar 1798 abgeschlossenen Verkommnisses am 19. No-
vember 1816 eine Verstdndigung unter den Parteien zustande-
kam. Der Vertrag zerfiel in drei Teile, deren erster von dem

! M. Kothing : Sammlung der Verfassungen usw. des Kantons Schwyz
1803—1832, S. 1 f. Einsiedeln 1850.

2 A.K'Q 21. St. A. Eins.
* IX. 76. Ungedruckte Bezirksrechnungen 1798—1841. Bez. A. Eins.
* R. P. Eins. 1804—1808. Bez. A. Eins. '
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ausschlieBlichen Eigentume des Gotteshauses handelt. Im
zweiten Teile werden diesem die von ihm bis zur Revolution
besessenen Miteigentums- und Mitverwaltungsrechte an.den
ehevor sog. dreizerteilten Giitern, insbesondere an dem Gdst-
lingsberge, zugesichert. Damit wurde die Verwaltung der
Allmeind dem Bezirksrate entzogen und einer von ihm unab-
hdngigen Verwaltungsbehérde, bestehend aus Vertretern von
Stift und Waldstatt, iibertragen.

Aber gerade der zweite Teil des Vertrages fiihrte zu
neuen Verwicklungen, die am 14. Juni 1830 endgiiltig eine
Lésung dadurch fanden, daB zu alleinigem Eigentum das
Stift den Gdstlingsberg, die Waldstatt das iibrige unter dem
Namen ,dreizerteiltes Gut“ begriffene Vermogen erhielt.!

Am 25. Mdrz 1831 verpachtete das Stift bis 30. April
1835, erneuert ab diesem Zeitpunkte bis 1841, den Gdstlings-
berg, mit Ausnahme der Schwantenau und der Waldungen,
zu einem Jahreszinse von 2600 &, mit der weitern Auflage:
~Ferner sollen sie (die Pédchter) ohne Abzug und auf eigene
Kosten zu guter Zeit und in anstdndiger Qualitéit bis spdte-
stens Gallentag alljdhrlich in Natura liefern 300 Pfund An-
ken und 9 Stiick Kdse an die Sigersten, 100 Pfund Anken
an das Frauenkloster und einen feiten Kése in die hiesige
Statthalterei. ® '

Die durch den Vertrag vom 14, Juni 1830 geschaffene
Genossenschaft Einsiedeln, der inzwischen der Gdstlingsberg
zugefallen, teilte gemdB Ubereinkunft vom 16. Dezember 1849
ihr Vermodgen an die aus ihr hervorgegangenen Korporatio-
nen Dorf - Binzen, Euthal, GroB, Willerzell, Egg, Bennau und
Trachslau auf. Nach dem Teilungs-Instrument umfaBte der
Gdastlingsberg an Matten, Weiden, Rietern, Torfpldgen und
Waldungen 690 Jucharten. ?

! Steinauer: Geschichte des Freistaates Schwyz, 1l 84 f. — Beytrdge
zur Wiirdigung der Streitsache zwischen dem Gotteshaus und der Wald-
statt Einsiedeln 1829.

*A.K'Q 27. St. A, Eins.

* Kanzleiisches Theilungs-Instrument iiber das Vermigen der Ge-
nossenschaft Einsiedeln. Einsiedeln 1850.
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Die auf ihm zu Gunsten der Sigristen haftenden Lasten
l6sten die Korporationen durch Vertrag vom 31. Januar 1876
um den Betrag von Fr. 22 142,80 an das Stift aus.!

4. Der Armenleute-Seckel.

Dieser sollte ausschlieBlich den bediirftigen Waldleuten
dienen. Je nach dem er an eine bestimmte Verwendung ge-
bunden war oder nicht, wirkte er sich als Spende oder als
Armenleute-Seckel im engern Sinne aus.

In dem 1572 erneuerten Stiftungsbuche der Einsiedler
Jahrzeiten findet sich auf Montag nach dem XII. Tage (Mon-
tag nach Dreikonigen) der Eintrag:

.Rudolff miiller vor Zyten Aman? hat gségt VI # gel
stond in Vli von Steinows giietter die heini vogtlis waren
ghérend armen liiten V #. Item fiir vier schilling Brot einem
Liitpriester vand I & Inn den spittel gennd Je die Kilch-
meyer III # darfiir.

Mer IIll & gelg ghdrend Armen Liiten, ann die Liechter
Im beinhus, vnnd vor Sannct Catharina.

Aber Il # gélg statt eins vf spredenegg vnnd schonen-
biiel. Ouch heizlis Egg vnnd ghorend an Gasthus, ob das
nottiirfftig zebuwen, wo aber das nit sol manns vnnder die
Geistlig gemeinlich theilen.”

Derartige, fast ausnahmslos in einem und demselben
Eintrage verschiedenen Zwecken gewidmete Stiftungen ent-
hilt das ]Jahrzeitbuch Zweihunderteinundfiinfzig. In hundert-
achtunddreissig davon werden mit der bestdndig wieder-
kehrenden Bestimmung ,ghorend Armen Liiten“, ,ghdrend
den Armen“ diese bedacht. Der jdhrliche Zins machte ins-
gesamt 97 # aus. Dazu kamen das Jahr 9 Stein Anken, 2
Miitt, 3 Viertel Kernen.?

Diese auf Liegenschaften in Einsiedeln versicherten Er-
trdgnisse stiegen durch weitere Zuwendungen, wie eine solche

1V, 36. Stift Einsiedeln. Bez. A. Eins.
2 Vergl. S. 50.
3 A. EE 1. St. A. Eins.



	Der Gästlingsberg

